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Text 

§ 123. (1) Der Untersuchungsrichter leitet den Augenschein. Er bezeichnet mit möglichster 
Berücksichtigung der vom Ankläger und vom Beschuldigten oder dessen Verteidiger gestellten Anträge 
die Gegenstände, auf die die Sachverständigen ihre Beobachtung zu richten haben, und stellt die Fragen, 
deren Beantwortung er für erforderlich hält. Die Sachverständigen können verlangen, daß ihnen aus den 
Akten oder durch Vernehmung von Zeugen jene Aufklärungen über von ihnen bestimmt zu bezeichnende 
Punkte gegeben werden, die sie für das abzugebende Gutachten für erforderlich erachten. 

(2) Wenn den Sachverständigen zur Abgabe eines gründlichen Gutachtens die Einsicht in die 
Untersuchungsakten unerläßlich erscheint, können ihnen, soweit nicht besondere Bedenken dagegen 
obwalten, auch die Akten selbst mitgeteilt werden. 
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